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Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt: 
 
§ 7 Absatz 3 der Geschäftsordnung für die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund und ihre 
Ausschüsse wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Große Anfragen können von jedem Mitglied der Bürgerschaft zu Fragen von besonderer 
Bedeutung gestellt werden. Sie sind vier Wochen vor der Sitzung beim Präsidenten 
einzureichen. Zu großen Anfragen findet eine Aussprache statt.“ 
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